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V O R B L A T T 

Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes 
zur Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts 
(ErbStRG) 

A. Zielsetzung 

Der Gesetzentwurf zielt auf eine verfassungskonforme, realitätsgerechte Bewertung al-

ler Vermögensklassen ab. Deutlich höhere persönliche Freibeträge garantieren, dass es 

beim Übergang durchschnittlicher Vermögen und damit insbesondere auch von privat 

genutztem Wohneigentum im engeren Familienkreis im Regelfall zu keiner Belastung 

mit Erbschaftsteuer kommt. Darüber hinaus wird die Unternehmensnachfolge bei Erb-

schaften oder Schenkungen insbesondere in kleinen und mittelständischen Unternehmen 

erleichtert. 

B. Lösung 

�	 Bewertung und Besteuerung des Grundvermögens, des Betriebsvermögens, des 

land- und forstwirtschaftlichen Vermögens sowie von nicht notierten Anteilen 

an Kapitalgesellschaften nach Verkehrswerten. 

�	 Anhebung der im Rahmen der Erbschaftsteuer vorgesehenen Freibeträge für E-

hegatten, Kinder und Enkel und Verbesserungen für Lebenspartner. 

�	 Steuerbegünstigter Unternehmensübergang bei langfristiger Sicherung von Ar-

beitsplätzen über 10 Jahre und Fortführung des Betriebs über 15 Jahre. 

C. Alternativen 

Ein Verzicht auf die Erbschaftsteuer ist aus Gerechtigkeitsgründen keine sinnvolle Al-

ternative. Der Gesetzentwurf erfüllt die Auflagen des Bundesverfassungsgerichts und 

auch die politischen Vorgaben, wie sie u.a. im Entschließungsantrag des Deutschen 
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Bundestages vom 23.05.2007 zum Entwurf eines Unternehmensteuergesetzes 2008 zum 

Ausdruck kommen. 

D. Finanzielle Auswirkungen 

Die finanziellen Auswirkungen für die Haushalte der Gebietskörperschaften werden 

derzeit noch ermittelt. 

E. Sonstige Kosten 

Über die gesondert ausgewiesenen Bürokratiekosten hinaus werden keine zusätzlichen 

Kosten für die Wirtschaft, einschließlich der mittelständischen Unternehmen einge-

schätzt. 

Durch die vorgesehenen Maßnahmen sind Auswirkungen auf Einzelpreise und das 

volkswirtschaftliche Preisniveau nicht zu erwarten. Der Verwaltungs- und Voll-

zugsaufwand wird erhöht. 

Durch die mit dem Gesetzentwurf eintretenden Maßnahmen wird die Wettbewerbsfä-

higkeit der Unternehmen gestärkt. Genaue Angaben zur Struktur der Be- und Entlastun-

gen für einzelne Sektoren der Volkswirtschaft sind nicht bekannt. Deren Größenord-

nung wird insgesamt jedoch als zu gering eingeschätzt, um in Einzelfällen oder im All-

gemeinen volkswirtschaftliche Effekte auszulösen, die sich in den Einzelpreisen, dem 

allgemeinen Preisniveau oder dem Verbraucherpreisniveau niederschlagen könnten. 

F. Bürokratiekosten 

Es werden Informationspflichten für 

a) Unternehmen eingeführt. 

Anzahl: 7 

betroffene Unternehmen: bis zu 11 000 

Häufigkeit/Periodizität: 1,00 

erwartete Mehrkosten: 670 000 EUR 

erwartete Kostenreduzierung: 0 

b) Bürgerinnen und Bürger eingeführt. 

Anzahl: 5 

c) die Verwaltung eingeführt. 

Anzahl: 1 



Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts 

Vom ... 2008 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 

Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), zuletzt geändert durch Artikel … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …), wird wie folgt geändert: 

1. Folgende Inhaltsübersicht wird dem Gesetzestext vorangestellt: 

„Inhaltsübersicht 

I. Steuerpflicht 

§ 1 Steuerpflichtige Vorgänge 
§ 2 Persönliche Steuerpflicht 
§ 3 Erwerb von Todes wegen 
§ 4 Fortgesetzte Gütergemeinschaft 
§ 5 Zugewinngemeinschaft 
§ 6 Vor- und Nacherbschaft 
§ 7 Schenkungen unter Lebenden 
§ 8 
§ 9 

Zweckzuwendungen 
Entstehung der Steuer 

II. Wertermittlung 

§ 10 
§ 11 
§ 12 
§ 13 

Steuerpflichtiger Erwerb 
Bewertungsstichtag 
Bewertung 
Steuerbefreiungen 

§ 13a Steuerbefreiung für Betriebsvermögen, Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
und Anteile an Kapitalgesellschaften 

§ 13b Begünstigtes Vermögen 
§ 13c Steuerbefreiung für zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke 

III. Berechnung der Steuer 

§ 14 Berücksichtigung früherer Erwerbe 
§ 15 Steuerklassen 
§ 16 Freibeträge 
§ 17 Besonderer Versorgungsfreibetrag 
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§ 18 Mitgliederbeiträge 
§ 19 Steuersätze 
§ 19a Tarifbegrenzung beim Erwerb von Betriebsvermögen, von Betrieben der Land-

und Forstwirtschaft und von Anteilen an Kapitalgesellschaften 

IV. Steuerfestsetzung und Erhebung 

§ 20 Steuerschuldner 
§ 21 Anrechnung ausländischer Erbschaftsteuer 
§ 22 Kleinbetragsgrenze 
§ 23 Besteuerung von Renten, Nutzungen und Leistungen 
§ 24 Verrentung der Steuerschuld in den Fällen des § 1 Abs. 1 Nr. 4 
§ 25 (weggefallen) 
§ 26 Ermäßigung der Steuer bei Aufhebung einer Familienstiftung oder 

Auflösung eines Vereins 
§ 27 Mehrfacher Erwerb desselben Vermögens 
§ 28 Stundung 
§ 29 Erlöschen der Steuer in besonderen Fällen 
§ 30 Anzeige des Erwerbs 
§ 31 Steuererklärung 
§ 32 Bekanntgabe des Steuerbescheides an Vertreter 
§ 33 Anzeigepflicht der Vermögensverwahrer, Vermögensverwalter und 

Versicherungsunternehmen 
§ 34 Anzeigepflicht der Gerichte, Behörden, Beamten und Notare 
§ 35 Örtliche Zuständigkeit 

V. Ermächtigungs- und Schlussvorschriften 

§ 36 Ermächtigungen 
§ 37 Anwendung des Gesetzes 
§ 37a Sondervorschriften aus Anlass der Herstellung der Einheit Deutschlands 
§ 38 (weggefallen) 
§ 39 (weggefallen)“. 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Nr. 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. der Erwerb durch Erbanfall (§ 1922 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), durch 
Vermächtnis (§§ 2147 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs) oder aufgrund ei-
nes geltend gemachten Pflichtteilsanspruchs (§§ 2303 ff. des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs);“. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 

„4. was als Abfindung für einen Verzicht auf den entstandenen Pflicht-
teilsanspruch oder für die Ausschlagung einer Erbschaft, eines Erber-
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satzanspruchs oder eines Vermächtnisses oder für die Zurückweisung 
eines Rechts aus einem Vertrag des Erblassers zugunsten Dritter oder 
anstelle eines anderen in Absatz 1 genannten Erwerbs gewährt wird;“. 

bb) Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 

„7. was der Vertragserbe oder der Schlusserbe eines gemeinschaftlichen 
Testaments wegen beeinträchtigender Schenkungen des Erblassers 
(§ 2287 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) von dem Beschenkten nach 
den Vorschriften über die ungerechtfertigte Bereicherung erlangt.“ 

3. § 4 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Wird die Gütergemeinschaft beim Tod eines Ehegatten oder beim Tod eines Le-
benspartners fortgesetzt (§§ 1483 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs), wird dessen Anteil 
am Gesamtgut so behandelt, als wäre er ausschließlich den anteilsberechtigten Ab-
kömmlingen angefallen.“ 

4. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Wird der Güterstand der Zugewinngemeinschaft (§ 1363 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, § 6 des Lebenspartnerschaftsgesetzes) durch den Tod eines 
Ehegatten oder den Tod eines Lebenspartners beendet und der Zugewinn 
nicht nach § 1371 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ausgeglichen, gilt 
beim überlebenden Ehegatten oder beim überlebenden Lebenspartner der 
Betrag, den er nach Maßgabe des § 1371 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs als Ausgleichsforderung geltend machen könnte, nicht als Erwerb im 
Sinne des § 3.“ 

bb) In Satz 4 werden nach dem Wort „Ehevertrag“ die Wörter „oder Lebens-
partnerschaftsvertrag“ eingefügt. 

b) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Ehegatten“ die Wörter „oder eines Lebens-
partners“ eingefügt. 

5. § 6 Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Nachvermächtnisse und beim Tod des Beschwerten fällige Vermächtnisse oder 
Auflagen stehen den Nacherbschaften gleich.“ 

6. § 7 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 4 werden nach dem Wort „Ehegatte“ die Wörter „oder ein Lebenspart-
ner“ eingefügt. 
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b) In Nummer 9 wird am Ende der Strichpunkt durch einen Punkt ersetzt und folgen-
der Satz angefügt: 

„Als Auflösung gilt auch der Formwechsel eines rechtsfähigen Vereins, dessen 
Zweck wesentlich im Interesse einer Familie oder bestimmter Familien auf die Bin-
dung von Vermögen gerichtet ist, in eine Kapitalgesellschaft;“. 

7. § 9 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b wird wie folgt gefasst: 

„b) für den Erwerb eines geltend gemachten Pflichtteilsanspruchs mit dem Zeitpunkt 
der Geltendmachung,“. 

8. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Als steuerpflichtiger Erwerb gilt die Bereicherung des Erwerbers, soweit 
sie nicht steuerfrei ist (§§ 5, 13, 13a, 13c, 16, 17 und 18).“ 

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

„Steuererstattungsansprüche des Erblassers sind zu berücksichtigen, wenn 
sie rechtlich entstanden sind (§ 37 Abs. 2 der Abgabenordnung).“ 

cc) Der bisherige Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Der unmittelbare oder mittelbare Erwerb einer Beteiligung an einer Perso-
nengesellschaft oder einer anderen Gesamthandsgemeinschaft, die nicht un-
ter § 97 Satz 1 Nr. 5 des Bewertungsgesetzes fällt, gilt als Erwerb der antei-
ligen Wirtschaftsgüter; die dabei übergehenden Schulden und Lasten der 
Gesellschaft sind bei der Ermittlung der Bereicherung des Erwerbers wie 
eine Gegenleistung zu behandeln.“ 

b) Absatz 5 Nr. 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. die vom Erblasser herrührenden Schulden, soweit sie nicht mit einem zum 
Erwerb gehörenden Gewerbebetrieb, Anteil an einem Gewerbebetrieb, Be-
trieb der Land- und Forstwirtschaft oder Anteil an einem Betrieb der Land-
und Forstwirtschaft in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen und bereits 
bei der Bewertung der wirtschaftlichen Einheit berücksichtigt worden 
sind;“. 

c) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 4 und 5 werden wie folgt gefasst: 
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„Schulden und Lasten, die mit nach § 13a befreitem Vermögen in wirt-
schaftlichem Zusammenhang stehen, sind nur mit dem Betrag abzugsfähig, 
der dem Verhältnis des nach Anwendung des § 13a anzusetzenden Werts 
dieses Vermögens zu dem Wert vor Anwendung des § 13a entspricht. 
Schulden und Lasten, die mit nach § 13c befreitem Vermögen in wirtschaft-
lichem Zusammenhang stehen, sind nur mit dem Betrag abzugsfähig, der 
dem Verhältnis des nach Anwendung des § 13c anzusetzenden Werts dieses 
Vermögens zu dem Wert vor Anwendung des § 13c entspricht. 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

„Haben sich Nutzungsrechte als Grundstücksbelastungen bei der Ermittlung 
des gemeinen Werts eines Grundstücks ausgewirkt, ist deren Abzug bei der 
Erbschaftsteuer ausgeschlossen.“ 

9. § 12 wird wie folgt gefasst: 

„§ 12 

Bewertung 

(1) Die Bewertung richtet sich, soweit nicht in den Absätzen 2 bis 7 etwas anderes be-
stimmt ist, nach den Vorschriften des Ersten Teils des Bewertungsgesetzes (Allgemeine 
Bewertungsvorschriften) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1991 
(BGBl. I S. 230), zuletzt geändert durch Artikel … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. 
…), in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) Anteile an Kapitalgesellschaften, für die ein Wert nach § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des 
Bewertungsgesetzes festzustellen ist, sind mit dem auf den Bewertungsstichtag (§ 11) 
festgestellten Wert anzusetzen. 

(3) Grundbesitz (§ 19 des Bewertungsgesetzes) ist mit dem nach § 151 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 des Bewertungsgesetzes auf den Bewertungsstichtag (§ 11) festgestellten Wert an-
zusetzen. 

(4) Bodenschätze, die nicht zum Betriebsvermögen gehören, werden angesetzt, wenn 
für sie Absetzungen für Substanzverringerung bei der Einkunftsermittlung vorzuneh-
men sind; sie werden mit ihren ertragsteuerlichen Werten angesetzt. 

(5) Inländisches Betriebsvermögen, für das ein Wert nach § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des 
Bewertungsgesetzes festzustellen ist, ist mit dem auf den Bewertungsstichtag (§ 11) 
festgestellten Wert anzusetzen. 

(6) Gehört zum Erwerb ein Anteil an Wirtschaftsgütern und Schulden, für die ein Wert 
nach § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Bewertungsgesetzes festzustellen ist, ist der darauf 
entfallende Teilbetrag des auf den Bewertungsstichtag (§ 11) festgestellten Werts anzu-
setzen. 
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(7) Ausländischer Grundbesitz und ausländisches Betriebsvermögen werden nach § 31 
des Bewertungsgesetzes bewertet.“ 

10. § 13 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Buchstabe b und c wird jeweils die Angabe „10.300 Euro“ durch die An-
gabe „12.000 Euro“ ersetzt. 

bb) Nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 

„Beim Erwerb durch einen Lebenspartner ist anstelle der Befreiung nach 
Satz 1 Buchstabe c die Befreiung nach Satz 1 Buchstabe a und b anzuwen-
den.“ 

b) Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb wird wie folgt gefasst: 

„bb) die Gegenstände sich seit mindestens 20 Jahren im Besitz der Familie befin-
den oder in dem Verzeichnis national wertvollen Kulturguts oder national 
wertvoller Archive nach dem Gesetz zum Schutz deutschen Kulturgutes ge-
gen Abwanderung in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juli 1999 
(BGBl. I S. 1754), zuletzt geändert durch Artikel 71 der Verordnung vom 
29. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2785), in der jeweils geltenden Fassung ein-
getragen sind.“ 

c) In Nummer 4a wird am Ende des Satzes 2 das Semikolon durch einen Punkt er-
setzt und folgender Satz angefügt: 

„Die Sätze 1 und 2 gelten für Zuwendungen zwischen Lebenspartnern entspre-
chend;“. 

d) Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 

„7. Ansprüche nach den folgenden Gesetzen in der jeweils geltenden Fassung: 

a) Lastenausgleichsgesetz, 

b) Flüchtlingshilfegesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Mai 1971 (BGBl. I S. 681), zuletzt geändert durch Artikel 6a des 
Gesetzes vom 21. Juli 2004 (BGBl. I S. 1742), 

c) Allgemeines Kriegsfolgengesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 653-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zu-
letzt geändert durch Artikel 2 Abs. 16 des Gesetzes vom 12. August 
2005 (BGBl. I S. 2354), 

d) Gesetz zur Regelung der Verbindlichkeiten nationalsozialistischer 
Einrichtungen und der Rechtsverhältnisse an deren Vermögen in der 
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im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 653-2, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 17 
des Gesetzes vom 12. August 2005 (BGBl. I S. 2354), 

e) Häftlingshilfegesetz, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz sowie 
Bundesvertriebenengesetz, 

f) Vertriebenenzuwendungsgesetz vom 27. September 1994 (BGBl. I S. 
2624, 2635), zuletzt geändert durch Artikel 4 Abs. 43 des Gesetzes 
vom 22. September 2005 (BGBl. I S. 2809), 

g) Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Juli 1994 (BGBl. I S. 1620), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2003 (BGBl. I S. 
2834), und 

h) Berufliches Rehabilitierungsgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 1. Juli 1997 (BGBl. I S. 1625), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 28 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022);“. 

e) Nummer 8 wird wie folgt gefasst: 

„8. Ansprüche auf Entschädigungsleistungen nach den folgenden Gesetzen in 
der jeweils geltenden Fassung: 

a) Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen 
Verfolgung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
251-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch 
Artikel 4 Abs. 12 des Gesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718), 
sowie 

b) Gesetz über Entschädigungen für Opfer des Nationalsozialismus im 
Beitrittsgebiet vom 22. April 1992 (BGBl. I S. 906);“. 

11. § 13a wird wie folgt gefasst: 

„§ 13a 

Steuerbefreiung für Betriebsvermögen, Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
und Anteile an Kapitalgesellschaften 

(1) Der Wert von Betriebsvermögen, land- und forstwirtschaftlichem Vermögen und 
Anteilen an Kapitalgesellschaften im Sinne des § 13b Abs. 4 bleibt insgesamt außer An-
satz (Verschonungsabschlag). Voraussetzung ist, dass die maßgebende jährliche Lohn-
summe (Absatz 4) des Betriebs, bei Beteiligungen an einer Personengesellschaft oder 
Anteilen an einer Kapitalgesellschaft des Betriebs der jeweiligen Gesellschaft, innerhalb 
von zehn Jahren nach dem Erwerb in jedem in diesem Zeitraum endenden Wirtschafts-
jahre 70 Prozent der Ausgangslohnsumme nicht unterschreitet. Ausgangslohnsumme ist 
die durchschnittliche Lohnsumme der letzten fünf vor dem Zeitpunkt der Entstehung 
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der Steuer endenden Wirtschaftsjahre. Satz 2 ist nicht anzuwenden, wenn die Ausgangs-
lohnsumme null Euro beträgt oder der Betrieb nicht mehr als zehn Beschäftigte hat. Die 
Ausgangslohnsumme für jedes in den Zehnjahreszeitraum fallende Wirtschaftsjahr ist 
mittels des letzten vor dem Schluss des Wirtschaftsjahrs vom Statistischen Bundesamt 
herausgegebenen Tariflohnindex anzupassen. Auf Antrag kann ein auf eine bestimmte 
Branche bezogener Tariflohnindex angewendet werden, wenn dieser nachweislich unter 
dem Tariflohnindex des Statistischen Bundesamts liegt. Für jedes Wirtschaftsjahr, in 
dem die Lohnsumme die indizierte Ausgangslohnsumme unterschreitet, vermindert sich 
der nach Satz 1 zu gewährende Verschonungsabschlag mit Wirkung für die Vergangen-
heit um 10 Prozent. 

(2) Der nicht unter § 13b Absatz 4 fallende Teil des Vermögens im Sinne des § 13b Ab-
satz 1 bleibt vorbehaltlich des Satzes 3 außer Ansatz, soweit der Wert dieses Vermögens 
insgesamt 150 000 Euro nicht übersteigt (Abzugsbetrag). Der Abzugsbetrag von 
150 000 Euro verringert sich, wenn der Wert des Vermögens im Sinne des § 13b Absatz 
1 insgesamt die Wertgrenze von 150 000 Euro übersteigt, um 50 Prozent des diese 
Wertgrenze übersteigenden Betrags. Der Abzugsbetrag kann innerhalb von zehn Jahren 
für von derselben Person anfallende Erwerbe nur einmal berücksichtigt werden. 

(3) Ein Erwerber kann den verminderten Wertansatz (Absatz 1) und den Abzugsbetrag 
(Absatz 2) nicht in Anspruch nehmen, soweit er Vermögen im Sinne des § 13b Abs. 1 
auf Grund einer letztwilligen Verfügung des Erblassers oder einer rechtsgeschäftlichen 
Verfügung des Erblassers oder Schenkers auf einen Dritten übertragen muss. Gleiches 
gilt, wenn ein Erbe im Rahmen der Teilung des Nachlasses Vermögen im Sinne des 
§ 13b Abs. 1 auf einen Miterben überträgt. 

(4) Die Lohnsumme umfasst alle Vergütungen (Löhne und Gehälter und andere Bezüge 
und Vorteile) die im maßgebenden Wirtschaftsjahr an die auf den Lohn- und Gehaltslis-
ten erfassten Beschäftigten gezahlt werden; außer Ansatz bleiben Vergütungen an sol-
che Arbeitnehmer, die nicht ausschließlich oder überwiegend in dem Betrieb tätig sind. 
Zu den Vergütungen zählen alle Geld- oder Sachleistungen für die von den Beschäftig-
ten erbrachte Arbeit, unabhängig davon, wie diese Leistungen bezeichnet werden und 
ob es sich um regelmäßige oder unregelmäßige Zahlungen handelt. Zu den Löhnen und 
Gehältern gehören auch alle von den Beschäftigten zu entrichtenden Sozialbeiträge, 
Einkommensteuern und Zuschlagsteuern auch dann, wenn sie vom Arbeitgeber einbe-
halten und von ihm im Namen des Beschäftigten direkt an den Sozialversicherungsträ-
ger und die Steuerbehörde abgeführt werden. Nicht zu den Löhnen und Gehältern zäh-
len die vom Beschäftigten selbst abzuführenden Sozialbeiträge. Zu den Löhnen und 
Gehältern zählen alle vom Beschäftigten empfangenen Sondervergütungen, Prämien, 
Gratifikationen, Abfindungen, Zuschüsse zu Lebenshaltungskosten, Familienzulagen, 
Trinkgelder, Provisionen, Teilnehmergebühren und vergleichbare Vergütungen. Gehö-
ren zum Betriebsvermögen des Betriebs, bei Beteiligungen an einer Personengesell-
schaft und Anteilen an einer Kapitalgesellschaft des Betriebs der jeweiligen Gesell-
schaft, unmittelbar oder mittelbar Beteiligungen an Personengesellschaften, die ihren 
Sitz oder ihre Geschäftsleitung im Inland, einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums haben, oder Anteile an Kapital-
gesellschaften, die ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung im Inland, einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums haben, 
wenn die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung mehr als 25 Prozent beträgt, sind die 
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Lohnsummen dieser Gesellschaften einzubeziehen zu dem Anteil, zu dem die unmittel-
bare und mittelbare Beteiligung besteht. 

(5) Der Verschonungsabschlag (Absatz 1) und der Abzugsbetrag (Absatz 2) fallen mit 
Wirkung für die Vergangenheit weg, soweit der Erwerber innerhalb von 15 Jahren (Be-
haltensfrist) 

1. einen Gewerbebetrieb oder einen Teilbetrieb, einen Anteil an einer Gesellschaft im 
Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 3 oder § 18 Abs. 4 des Einkommens-
teuergesetzes, einen Anteil eines persönlich haftenden Gesellschafters einer Kom-
manditgesellschaft auf Aktien oder einen Anteil daran veräußert; als Veräußerung 
gilt auch die Aufgabe des Gewerbebetriebs. Gleiches gilt, wenn wesentliche Be-
triebsgrundlagen eines Gewerbebetriebs veräußert oder in das Privatvermögen ü-
bergeführt oder anderen betriebsfremden Zwecken zugeführt werden oder wenn 
Anteile an einer Kapitalgesellschaft veräußert werden, die der Veräußerer durch ei-
ne Sacheinlage (§ 20 Abs. 1 des Umwandlungssteuergesetzes) aus dem Betriebs-
vermögen im Sinne des § 13b erworben hat oder ein Anteil an einer Gesellschaft im 
Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 3 oder § 18 Abs. 4 des Einkommens-
teuergesetzes oder ein Anteil daran veräußert wird, den der Veräußerer durch eine 
Einbringung des Betriebsvermögens im Sinne des § 13b in eine Personengesell-
schaft (§ 24 Abs. 1 des Umwandlungssteuergesetzes) erworben hat; 

2. einen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft oder einen Teilbetrieb, einen Anteil an 
einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft im Sinne des § 13 Abs. 7 in Verbin-
dung mit § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes oder einen Anteil 
daran veräußert; als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des Betriebs. Nummer 1 
Satz 2 gilt entsprechend. Insoweit gilt anstelle der Frist von 15 Jahren eine Frist von 
20 Jahren; 

3. als Inhaber eines Gewerbebetriebs, Gesellschafter einer Gesellschaft im Sinne des § 
15 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 oder § 18 Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes oder 
persönlich haftender Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft auf Aktien bis 
zum Ende des letzten in die Fünfzehnjahresfrist fallenden Wirtschaftsjahrs Ent-
nahmen tätigt, die die Summe seiner Einlagen und der ihm zuzurechnenden Gewin-
ne oder Gewinnanteile seit dem Erwerb um mehr als 150 000 Euro übersteigen; 
Verluste bleiben unberücksichtigt. Gleiches gilt für Inhaber eines begünstigten Be-
triebs der Land- und Forstwirtschaft oder eines Teilbetriebs oder eines Anteils an 
einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft. Bei Anteilen an Kapitalgesellschaften 
ist sinngemäß zu verfahren; 

4. Anteile an Kapitalgesellschaften im Sinne des § 13b ganz oder teilweise veräußert; 
eine verdeckte Einlage der Anteile in eine Kapitalgesellschaft steht der Veräuße-
rung der Anteile gleich. Gleiches gilt, wenn die Kapitalgesellschaft innerhalb der 
Frist aufgelöst oder ihr Nennkapital herabgesetzt wird, wenn diese wesentliche Be-
triebsgrundlagen veräußert und das Vermögen an die Gesellschafter verteilt wird 
oder wenn Vermögen der Kapitalgesellschaft auf eine Personengesellschaft, eine 
natürliche Person oder eine andere Körperschaft (§§ 3 bis 16 des Umwandlungs-
steuergesetzes) übertragen wird; 
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5. im Fall des § 13b Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 die Verfügungsbeschränkung oder die Stimm-
rechtsbündelung aufgehoben wird. 

Im Falle der Veräußerung von Teilbetrieben oder wesentlichen Betriebsgrundlagen ist 
von einer Nachversteuerung abzusehen, wenn sie nicht auf eine Einschränkung des Be-
triebs abzielen und der Veräußerungserlös im betrieblichen Interesse verwendet wird. 

(6) Der Erwerber ist verpflichtet, den nach Absatz 1 Satz 7 und Absatz 5 fälligen Steu-
erbetrag selbst zu berechnen und dem Finanzamt anzuzeigen; die Vorschriften über die 
Steueranmeldung (§ 150 Abs. 1 Satz 3, §§ 167 und 168 der Abgabenordnung) gelten für 
die Feststellung des fälligen Betrags entsprechend. In den Fällen des Absatzes 5 ist der 
Erwerber verpflichtet, dem Finanzamt den entsprechenden Tatbestand anzuzeigen. Die 
Verjährung der Steuer endet nicht vor dem Ablauf des vierten Jahres, nachdem die Fi-
nanzbehörde vom Wegfall der Befreiungsvoraussetzungen Kenntnis erlangt. 

(7) Säumniszuschläge nach § 240 der Abgabenordnung sind für die nach Absatz 1 Satz 
7 und Absatz 5 fällig gewordene Steuer erst nach Feststellung der Fälligkeit zu entrich-
ten. Die Steuer ist bis zur Feststellung der Fälligkeit für jeden vollen Monat mit 0,5 Pro-
zent zu verzinsen. Der Zinslauf beginnt in den Fällen des Absatzes 1 Satz 7 sechs Mo-
nate nach Ablauf des Wirtschaftsjahrs. Der Zinslauf beginnt in den Fällen des Absatzes 
5 Satz 1 Nr. 1, 2, 4 und 5 und des Satzes 2 nach Ablauf eines Monats, nachdem der ent-
sprechende Tatbestand verwirklicht wurde und in den Fällen des Absatzes 5 Nr. 3 nach 
Ablauf des sechsten Monats nach Ablauf der Fünfzehnjahresfrist. 

(8) Soweit nicht inländisches Vermögen zum begünstigten Vermögen im Sinne des 
§ 13b gehört, hat der Steuerpflichtige nachzuweisen, dass die Voraussetzungen für die 
Begünstigung im Zeitpunkt der Entstehung der Steuer und während der gesamten in 
Absatz 2 und 5 genannten Zeiträume bestehen. 

(9) Die Absätze 1 bis 8 gelten in den Fällen des § 1 Abs. 1 Nr. 4 entsprechend. 

12. Nach § 13a werden folgende §§ 13b und 13c eingefügt: 

„§13b 
Begünstigtes Vermögen 

(1) Zum begünstigten Vermögen gehören vorbehaltlich Absatz 2 

1. inländisches land- und forstwirtschaftliches Vermögen im Sinne des § 168 Nr. 1 
und § 168 Nr. 2 des Bewertungsgesetzes und selbst bewirtschaftete Grundstücke im 
Sinne des § 159 des Bewertungsgesetzes beim Erwerb eines ganzen Betriebs der 
Land- und Forstwirtschaft, eines Teilbetriebs, eines Anteils an einem Betrieb der 
Land- und Forstwirtschaft im Sinne des § 13 Abs. 7 in Verbindung mit § 15 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes oder eines Anteils daran unter der Vor-
aussetzung, dass es ertragsteuerlich zum Betriebsvermögen eines Betriebs der 
Land- und Forstwirtschaft gehört, und entsprechendes land- und forstwirtschaftli-
ches Vermögen, das einer Betriebsstätte in einem Mitgliedsstaat der Europäischen 
Union oder in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums dient; 
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2. inländisches Betriebsvermögen (§§ 95 bis 97 des Bewertungsgesetzes) beim Er-
werb eines ganzen Gewerbebetriebs, eines Teilbetriebs, eines Anteils an einer Ge-
sellschaft im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 3 oder § 18 Abs. 4 des 
Einkommensteuergesetzes, eines Anteils eines persönlich haftenden Gesellschafters 
einer Kommanditgesellschaft auf Aktien oder eines Anteils daran und entsprechen-
des Betriebsvermögen, das einer Betriebsstätte in einem Mitgliedsstaat der Europäi-
schen Union oder in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums dient; 

3. Anteile an Kapitalgesellschaften, wenn die Kapitalgesellschaft zur Zeit der Entste-
hung der Steuer Sitz oder Geschäftsleitung im Inland oder in einem Mitgliedsstaat 
der Europäischen Union oder in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums 
hat und der Erblasser oder Schenker am Nennkapital dieser Gesellschaft zu mehr 
als 25 Prozent unmittelbar beteiligt war (Mindestbeteiligung). Ob der Erblasser o-
der Schenker die Mindestbeteiligung erfüllt, ist nach der Summe der dem Erblasser 
oder Schenker unmittelbar zuzurechnenden Anteile und der Anteile weiterer Ge-
sellschafter zu bestimmen, wenn der Erblasser oder Schenker und die weiteren Ge-
sellschafter unwiderruflich untereinander verpflichtet sind, über die Anteile nur 
einheitlich zu verfügen oder ausschließlich auf andere derselben Verpflichtung un-
terliegende Anteilseigner zu übertragen und das Stimmrecht gegenüber nichtgebun-
denen Gesellschaftern einheitlich auszuüben. 

(2) Ausgenommen bleiben Betriebe der Land- und Forstwirtschaft und Gewerbebetrie-
be, wenn das Betriebsvermögen dieser Betriebe, und Anteile an Kapitalgesellschaften, 
wenn das Betriebsvermögen dieser Gesellschaften, jeweils zu mehr als 50 Prozent aus 
Verwaltungsvermögen besteht. Zum Verwaltungsvermögen gehören 

1. Dritten zur Nutzung überlassene Grundstücke, Grundstücksteile, grundstücksglei-
che Rechte und Bauten. Eine Nutzungsüberlassung an Dritte ist nicht anzunehmen, 
wenn der Erblasser oder Schenker sowohl im überlassenden Betrieb als auch im 
nutzenden Betrieb einen einheitlichen geschäftlichen Betätigungswillen durchset-
zen konnte oder als Gesellschafter einer Gesellschaft im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 2 und Abs. 3 oder § 18 Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes den Vermö-
gensgegenstand der Gesellschaft zur Nutzung überlassen hatte, und diese Rechts-
stellung auf den Erwerber übergegangen ist, soweit keine Nutzungsüberlassung an 
einen weiteren Dritten erfolgt; 

2. Anteile an Kapitalgesellschaften, wenn die unmittelbare Beteiligung am Nennkapi-
tal dieser Gesellschaften 25 Prozent oder weniger beträgt. Ob diese Grenze unter-
schritten wird, ist nach der Summe der dem Betrieb unmittelbar zuzurechnenden 
Anteile und der Anteile weiterer Gesellschafter zu bestimmen, wenn die Gesell-
schafter unwiderruflich untereinander verpflichtet sind, über die Anteile nur ein-
heitlich zu verfügen oder sie ausschließlich auf andere derselben Verpflichtung un-
terliegende Anteilseigner zu übertragen und das Stimmrecht gegenüber nichtgebun-
denen Gesellschaftern nur einheitlich ausüben; 

3. Beteiligungen an Gesellschaften im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 3 
oder § 18 Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes und an entsprechenden Gesell-
schaften im Ausland sowie Anteile an Kapitalgesellschaften, die nicht unter Num-
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mer 2 fallen, soweit bei diesen Gesellschaften das Verwaltungsvermögen mehr als 
50 Prozent beträgt; 

4. Wertpapiere sowie vergleichbare Forderungen; 

5. Kunstgegenstände, Kunstsammlungen, wissenschaftliche Sammlungen, Bibliothe-
ken und Archive, Münzen, Edelmetalle und Edelsteine, wenn der Handel mit diesen 
Gegenständen oder deren Verarbeitung nicht der Hauptzweck des Gewerbebetriebs 
ist. 

Kommt Satz 1 nicht zur Anwendung, gehört solches Verwaltungsvermögen im Sinne 
des Satzes 2 nicht zum begünstigten Vermögen im Sinne des Absatzes 1, welches dem 
Betrieb im Besteuerungszeitpunkt weniger als zwei Jahre zu zurechnen war. Der Anteil 
des Verwaltungsvermögens am gemeinen Wert des Betriebs bestimmt sich nach dem 
Verhältnis der Summe der gemeinen Werte der Einzelwirtschaftsgüter des Verwal-
tungsvermögens zum gemeinen Wert des Betriebs; bei Betrieben der Land- und Forst-
wirtschaft ist als Vergleichsmaßstab der um den Werts des Wohnteils (§ 167 des Bewer-
tungsgesetzes) gekürzte gemeine Wert des Betriebs anzuwenden. 

(3) Überträgt ein Erbe erworbenes begünstigtes Vermögen im Rahmen der Teilung des 
Nachlasses auf einen Dritten und gibt der Dritte dabei diesem Erwerber nicht begünstig-
tes Vermögen hin, das er vom Erblasser erworben hat, erhöht sich insoweit der Wert des 
begünstigten Vermögens des Dritten um den Wert des hingegebenen Vermögens, 
höchstens jedoch um den Wert des übertragenen Vermögens. Soweit zum Vermögen 
der Kapitalgesellschaft Vermögensgegenstände gehören, die nach Nummer 1 Satz 2 und 
Nummer 2 Satz 2 nicht in das begünstigte Vermögen einzubeziehen sind, ist der Teil 
des Anteilswerts nicht begünstigt, der dem Verhältnis der Summe der Werte der nicht 
einzubeziehenden Vermögensgegenstände zum Wert des gesamten Vermögens der Ka-
pitalgesellschaft entspricht. 

(4) Begünstigt sind 85 Prozent des in Absatz 1 genannten Vermögens.“ 

§ 13c 

Steuerbefreiung für zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke 

(1) Grundstücke im Sinne des Absatzes 3 sind mit 90 Prozent ihres Werts anzusetzen. 

(2) Ein Erwerber kann den verminderten Wertansatz nicht in Anspruch nehmen, soweit 
er erworbene Grundstücke auf Grund einer letztwilligen Verfügung des Erblassers oder 
einer rechtsgeschäftlichen Verfügung des Erblassers oder Schenkers auf einen Dritten 
übertragen muss. 

(3) Der verminderte Wertansatz gilt für bebaute Grundstücke oder Grundstücksteile, die 

1. zu Wohnzwecken vermietet werden, 
2. im Inland, einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat des Eu-

ropäischen Wirtschaftsraums belegen sind, 
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3. nicht zum begünstigten Betriebsvermögen oder begünstigtem Vermögen eines Be-
triebs der Land- und Forstwirtschaft im Sinne des § 13a gehören. 

(4) Der verminderte Wertansatz fällt mit Wirkung für die Vergangenheit weg, soweit 
der Erwerber innerhalb von 15 Jahren nach dem Erwerb Grundstücke im Sinne des Ab-
satzes 3 veräußert. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten in den Fällen des § 1 Abs. 1 Nr. 4 entsprechend. 

13. Nach § 14 Abs. 1 Satz 3 wird folgender Satz eingefügt: 

„Die Steuer, die sich für den letzten Erwerb ohne Zusammenrechnung mit früheren Er-
werben ergibt, darf durch den Abzug der Steuer nach Satz 2 oder Satz 3 nicht unter-
schritten werden.“ 

14. § 15 Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Im Falle des § 2269 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und soweit der überlebende 
Ehegatte oder der überlebende Lebenspartner an die Verfügung gebunden ist, ist auf 
Antrag der Versteuerung das Verhältnis des Schlusserben oder Vermächtnisnehmers 
zum zuerst verstorbenen Ehegatten oder dem verstorbenen Lebenspartner zugrunde zu 
legen, soweit sein Vermögen beim Tode des überlebenden Ehegatten oder des 
überlebenden Lebenspartners noch vorhanden ist. § 6 Abs. 2 Satz 3 bis 5 gilt 
entsprechend.“ 

15. § 16 wird wie folgt gefasst: 

„§ 16 
Freibeträge 

(1) Steuerfrei bleibt in den Fällen des § 2 Abs. 1 Nr. 1 der Erwerb 

1. des Ehegatten in Höhe von 500 000 Euro; 
2. der Kinder im Sinne der Steuerklasse I Nr. 2 und der Kinder verstorbener Kinder im 

Sinne der Steuerklasse I Nr. 2 in Höhe von 400 000 Euro; 
3. der Kinder der Kinder im Sinne der Steuerklasse I Nr. 2 in Höhe von 200 000 Euro; 
4. der übrigen Personen der Steuerklasse I in Höhe von 100 000 Euro; 
5. der Personen der Steuerklasse II in Höhe von 20 000 Euro; 
6. des Lebenspartners in Höhe von 500 000 Euro; 
7. der übrigen Personen der Steuerklasse III in Höhe von 20 000 Euro. 

(2) An die Stelle des Freibetrags nach Absatz 1 tritt in den Fällen des § 2 Abs. 1 Nr. 3 
ein Freibetrag von 2 000 Euro.“ 

16. § 17 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Neben dem Freibetrag nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 wird dem überlebenden Ehegatten 
und neben dem Freibetrag nach § 16 Abs. 1 Nr. 6 dem überlebenden Lebenspartner ein 
besonderer Versorgungsfreibetrag von 256 000 Euro gewährt. Der Freibetrag wird bei 
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Ehegatten oder bei Lebenspartnern, denen aus Anlass des Todes des Erblassers nicht der 
Erbschaftsteuer unterliegende Versorgungsbezüge zustehen, um den nach § 14 des 
Bewertungsgesetzes zu ermittelnden Kapitalwert dieser Versorgungsbezüge gekürzt.“ 

17. § 19 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Die Erbschaftsteuer wird nach folgenden Prozentsätzen erhoben: 

Wert des steuerpflichtigen Prozentsatz in der Steuerklasse 
Erwerbs (§ 10) bis einschließlich 
… Euro I II III 

75 000 7 30 30 
300 000 11 30 30 
600 000 15 30 30 

6 000 000 19 30 30 
13 000 000 23 50 50 
26 000 000 27 50 50 

über 26 000 000 30 50 50“. 

18. § 19a wird wie folgt gefasst: 

„§ 19a 
Tarifbegrenzung beim Erwerb von Betriebsvermögen, von Betrieben der 

Land- und Forstwirtschaft und von Anteilen an Kapitalgesellschaften 

(1) Sind in dem steuerpflichtigen Erwerb einer natürlichen Person der Steuerklasse II 
oder III Betriebsvermögen, land- und forstwirtschaftliches Vermögen oder Anteile an 
Kapitalgesellschaften im Sinne des Absatzes 2 enthalten, ist von der tariflichen 
Erbschaftsteuer ein Entlastungsbetrag nach Absatz 4 abzuziehen. 

(2) Der Entlastungsbetrag gilt für den nicht unter § 13b Absatz 4 fallenden Teil des 
Vermögens im Sinne des § 13b Absatz 1. Ein Erwerber kann den Entlastungsbetrag 
nicht in Anspruch nehmen, soweit er Vermögen im Sinne des Satzes 1 auf Grund einer 
letztwilligen Verfügung des Erblassers oder einer rechtsgeschäftlichen Verfügung des 
Erblassers oder Schenkers auf einen Dritten übertragen muss. 

(3) Der auf das Vermögen im Sinne des Absatzes 2 entfallende Anteil an der tariflichen 
Erbschaftsteuer bemisst sich nach dem Verhältnis des Werts dieses Vermögens nach 
Anwendung des § 13a und nach Abzug der mit diesem Vermögen in wirtschaftlichem 
Zusammenhang stehenden abzugsfähigen Schulden und Lasten (§ 10 Abs. 5 und 6) zum 
Wert des gesamten Vermögensanfalls. 

(4) Zur Ermittlung des Entlastungsbetrags ist für den steuerpflichtigen Erwerb zunächst 
die Steuer nach der tatsächlichen Steuerklasse des Erwerbers zu berechnen und nach 
Maßgabe des Absatzes 3 aufzuteilen. Für den steuerpflichtigen Erwerb ist dann die 
Steuer nach Steuerklasse I zu berechnen und nach Maßgabe des Absatzes 3 aufzuteilen. 
Der Entlastungsbetrag ergibt sich als Unterschiedsbetrag zwischen der auf Vermögen 
im Sinne des Absatzes 2 entfallenden Steuer nach den Sätzen 1 und 2. 
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(5) Der Entlastungsbetrag fällt mit Wirkung für die Vergangenheit weg, soweit der 
Erwerber innerhalb von fünfzehn Jahren gegen die Behaltensregelungen des § 13a 
verletzt. 

19. § 20 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Im Fall des § 4 sind die Abkömmlinge im Verhältnis der auf sie entfallenden Antei-
le, der überlebende Ehegatte oder der überlebende Lebenspartner für den gesamten 
Steuerbetrag Steuerschuldner.“ 

20. § 25 wird aufgehoben. 

21. § 29 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 3 wird am Satzende das Semikolon durch einen Punkt ersetzt und fol-
gender Satz angefügt: 

„Entsprechendes gilt, wenn unentgeltliche Zuwendungen bei der Berechnung des 
nach § 5 Abs. 1 steuerfreien Betrags berücksichtigt werden;“. 

b) In Nummer 4 Satz 2 werden die Angabe „in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. März 1991 (BGBl. I S. 814), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Geset-
zes vom 20. Dezember 1996 (BGBl. I S. 2049)“ sowie das anschließende Komma 
gestrichen. 

22. § 30 Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Einer Anzeige bedarf es nicht, wenn der Erwerb auf einer von einem deutschen Ge-
richt, einem deutschen Notar oder einem deutschen Konsul eröffneten Verfügung von 
Todes wegen beruht und sich aus der Verfügung das Verhältnis des Erwerbers zum Erb-
lasser unzweifelhaft ergibt; das gilt nicht, wenn zum Erwerb Grundbesitz, Betriebsver-
mögen, Anteile an Kapitalgesellschaften, die nicht der Anzeigepflicht nach § 33 unter-
liegen, oder Auslandsvermögen gehört. Einer Anzeige bedarf es auch nicht, wenn eine 
Schenkung unter Lebenden oder eine Zweckzuwendung gerichtlich oder notariell beur-
kundet ist.“ 

23. § 31 Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) In den Fällen der fortgesetzten Gütergemeinschaft kann das Finanzamt die Steuer-
erklärung allein von dem überlebenden Ehegatten oder dem überlebenden Lebenspart-
ner verlangen.“ 

24. § 35 Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Bei Schenkungen und Zweckzuwendungen unter Lebenden von einer Erbenge-
meinschaft ist das Finanzamt zuständig, das für die Bearbeitung des Erbfalls zuständig 
ist. Satz 1 gilt auch, wenn eine Erbengemeinschaft aus zwei Erben besteht und der eine 
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Miterbe bei der Auseinandersetzung eine Schenkung an den anderen Miterben aus-
führt.“ 

25. In § 13 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a, § 14 Abs. 2, § 19 Abs. 3, § 24 Satz 2, § 26 und § 27 
Abs. 1 werden jeweils die Wörter „vom Hundert“ durch das Wort „Prozent“ ersetzt. 

26. In § 15 Abs. 2 Satz 3 wird das Wort „Vomhundertsatz“ durch das Wort „Prozentsatz“ 
ersetzt. 

27. In § 27 Abs. 3 wird das Wort „Vomhundersätze“ durch das Wort „Prozentsätze“ ersetzt. 

28. § 37 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Dieses Gesetz in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. 
… [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des vorliegen-
den Änderungsgesetzes]) findet auf Erwerbe Anwendung, für die die Steuer nach 
dem … [einsetzen: Tag vor dem Inkrafttreten des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] entsteht.“ 

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(3) § 13a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. … [ein-
setzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des vorliegenden Än-
derungsgesetzes]) ist nicht anzuwenden, wenn das begünstigte Vermögen vor dem 
1. Januar 2011 von Todes wegen oder durch Schenkung unter Lebenden erworben 
wird, bereits Gegenstand einer vor dem 1. Januar 2007 ausgeführten Schenkung 
desselben Schenkers an dieselbe Person war und wegen eines vertraglichen Rück-
forderungsrechts nach dem 11. November 2005 herausgegeben werden musste.“ 

Artikel 2 

Änderung des Bewertungsgesetzes 

Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1991, BGBl. I S. 
230, zuletzt geändert durch Artikel … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …), wird wie folgt 
geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zum Vierten Abschnitt wird wie folgt gefasst: 

„Vierter Abschnitt 
Vorschriften für die Bewertung von Grundbesitz für die Grunderwerbsteuer ab 1. 
Januar 1997“ 
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b) Nach § 156 wird folgender Abschnitt eingefügt: 

„Sechster Abschnitt 
Vorschriften für die Bewertung von Grundbesitz für die Erbschaftsteuer ab 

… 

A. Allgemeines 

§ 157 Feststellung von Grundbesitzwerten 

B. Land- und Forstwirtschaftliches Vermögen 

I. Allgemeines 

§ 158 Begriff des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens 
§ 159 Abgrenzung land- und forstwirtschaftlich genutzter Flächen zum Grundvermö-

gen 
§ 160 Betrieb der Land- und Forstwirtschaft 
§ 161 Bewertungsstichtag 
§ 162 Bewertung 
§ 163 Ermittlung der Wirtschaftswerte 
§ 164 Mindestwert 
§ 165 Bewertung des Wirtschaftsteile mit dem Fortführungswert 
§ 166 Bewertung des Wirtschaftsteils mit dem Liquidationswert 
§ 167 Bewertung der Betriebswohnungen und des Wohnteils 
§ 168 Grundbesitzwert des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft 

II. Besonderer Teil 

a) Landwirtschaftliche Nutzung 

§ 169 Tierbestände 
§ 170 Umlaufende Betriebsmittel 

b) Forstwirtschaftliche Nutzung 

§ 171 Umlaufende Betriebsmittel 
§ 172 Abweichender Bewertungsstichtag 

c) Weinbauliche Nutzung 

§ 173 Umlaufende Betriebsmittel 

d) Gärtnerische Nutzung 

§ 174 Abweichender Bewertungsstichtag 
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e) Übrige land- und forstwirtschaftliche Nutzungen 

§ 175 Übrige land- und forstwirtschaftliche Nutzungen 

C. Grundvermögen 

I. Allgemeines 

§ 176 Grundvermögen 
§ 177 Bewertung 

II. Unbebaute Grundstücke 

§ 178 Begriff der unbebauten Grundstücke 
§ 179 Bewertung der unbebauten Grundstücke 

III. Bebaute Grundstücke 

§ 180 Begriff der bebauten Grundstücke 
§ 181 Grundstücksarten 
§ 182 Bewertung der bebauten Grundstücke 

IV. Sonderfälle 

§ 183 Erbbaurecht 
§ 184 Gebäude auf fremdem Grund und Boden 
§ 185 Grundstücke im Zustand der Bebauung 
§ 186 Gebäude und Gebäudeteile für den Zivilschutz 

V. Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts 

§ 187 Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts 

Dritter Teil 

Schlussbestimmungen 

§ 188 Ermächtigungen 
§ 189 Anwendung des Gesetzes 

2. § 11 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Anteile an Kapitalgesellschaften, die nicht unter Absatz 1 fallen, sind mit dem ge-
meinen Wert anzusetzen. Lässt sich der gemeine Wert nicht aus Verkäufen unter frem-
den Dritten ableiten, die weniger als ein Jahr zurückliegen, so ist er unter Berücksichti-
gung der Ertragsaussichten der Kapitalgesellschaft oder einer anderen anerkannten, 
auch im gewöhnlichen Geschäftsverkehr für nichtsteuerliche Zwecke üblichen Methode 
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zu ermitteln; dabei ist die Methode anzuwenden, die ein Erwerber der Bemessung des 
Kaufpreises zugrunde legen würde. Die Summe der gemeinen Werte der zum Betriebs-
vermögen gehörenden Wirtschaftsgüter und sonstigen aktiven Ansätze abzüglich der 
zum Betriebsvermögen gehörenden Schulden und sonstigen Abzüge (Substanzwert) der 
Gesellschaft darf nicht unterschritten werden; §§ 99 und 103 sind anzuwenden. Der bei 
Ertragswertermittlungen anzuwendende Kapitalisierungszinssatz und Einzelheiten für 
ein Ertragswertverfahren werden durch Rechtsverordnung geregelt.“ 

3. § 12 Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Noch nicht fällige Ansprüche aus Lebens-, Kapital- oder Rentenversicherungen 
werden mit dem Rückkaufswert bewertet. Rückkaufswert ist der Betrag, den das Versi-
cherungsunternehmen dem Versicherungsnehmer im Falle der vorzeitigen Aufhebung 
des Vertragsverhältnisses zu erstatten hat. Die Berechnung des Werts, insbesondere die 
Berücksichtigung von ausgeschütteten und gutgeschriebenen Gewinnanteilen kann 
durch Rechtsverordnung geregelt werden.“ 

4. § 14 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Der Kapitalwert von lebenslänglichen Nutzungen und Leistungen ist mit dem Viel-
fachen des Jahreswerts nach Maßgabe der Sätze 2 bis 4 anzusetzen. Die Vervielfältiger 
sind nach der Sterbetafel des Statistischen Bundesamts zu ermitteln und ab dem 1. Ja-
nuar des auf die Veröffentlichung der Sterbetafel folgenden Kalenderjahrs anzuwenden. 
Der Kapitalwert ist unter Berücksichtigung von Zwischenzinsen und Zinseszinsen mit 
einem Zinssatz von 5,5 Prozent als Mittelwert zwischen dem Kapitalwert für jährlich 
vorschüssige und jährlich nachschüssige Zahlungsweise zu berechnen. Das Bundesmi-
nisterium der Finanzen stellt die Vervielfältiger für den Kapitalwert einer lebenslängli-
chen Nutzung oder Leistung im Jahresbetrag von einem Euro nach Lebensalter und Ge-
schlecht der Berechtigten in einer Tabelle zusammen und veröffentlicht diese zusam-
men mit dem Datum der Veröffentlichung der Sterbetafel im Bundessteuerblatt.“ 

5. § 95 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

(1) Das Betriebsvermögen umfasst alle Teile eines Gewerbebetriebs im Sinne des § 15 
Abs. 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes, die bei der steuerlichen Gewinnermittlung 
zum Betriebsvermögen gehören.“ 

6. In § 97 werden die Absätze 1a und3 werden gestrichen. 

7. §§ 98a, 99 Abs. 2 und § 104 werden aufgehoben. 

8. § 109 wird wie folgt gefasst: 

„§ 109 
Bewertung 

(1) Das Betriebsvermögen von Gewerbebetrieben im Sinne des § 95 und das Betriebs-
vermögen von freiberuflich Tätigen im Sinne des § 96 sind mit dem gemeinen Wert an-
zusetzen. Für die Ermittlung des gemeinen Werts gilt § 11 Abs. 2 entsprechend. 
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(2) Der Wert eines Anteils am Betriebsvermögen einer in § 97 BewG genannten Kör-
perschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse ist mit dem gemeinen Wert an-
zusetzen. Für die Ermittlung des gemeinen Werts gilt § 11 Abs. 2 entsprechend. 

9. Die Überschrift des Vierten Abschnitts wird wie folgt gefasst: 

„Vierter Abschnitt 
Vorschriften für die Bewertung von Grundbesitz für die Grunderwerbsteuer ab 

1. Januar 1997“ 

10. § 151 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Nummern 1 und 2 wie folgt gefasst: 

„1. Grundbesitzwerte (§§ 138, 157), 
2. der Wert des Betriebsvermögens oder des Anteils am Betriebsvermögen (§§ 

95, 96, 97),“. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) In dem Feststellungsbescheid für Grundbesitzwerte sind auch Feststellungen 
zu treffen 
1. über die Art der wirtschaftlichen Einheit; 

2. über die Zurechnung der wirtschaftlichen Einheit und bei mehreren Beteilig-
ten über die Höhe des Anteils, der für die Besteuerung oder eine andere Fest-
stellung von Bedeutung ist; beim Erwerb durch eine Erbengemeinschaft er-
folgt die Zurechnung in Vertretung der Miterben auf die Erbengemeinschaft. 
Entsprechendes gilt für die Feststellungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4.“ 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Gesondert festgestellte Werte im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 sind 
einer innerhalb einer Jahresfrist folgenden Feststellung für dieselbe wirtschaftli-
che Einheit unverändert zu Grunde zu legen, wenn sich die für die erste Bewer-
tung maßgeblichen Stichtagsverhältnisse nicht wesentlich geändert haben. Der 
Erklärungspflichtige kann eine von diesem Wert abweichende Feststellung nach 
den Verhältnissen im Besteuerungszeitpunkt durch Abgabe einer Feststellungser-
klärung beantragen.“ 

11. In § 153 Abs. 2 wird die Angabe „(§ 97 Abs. 1a)“ gestrichen. 

12. Dem § 154 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Soweit der Gegenstand der Feststellung einer Erbengemeinschaft in Vertretung der 
Miterben zuzurechnen ist, ist § 183 der Abgabenordnung entsprechend anzuwenden. 
Bei der Bekanntgabe des Feststellungsbescheids ist darauf hinzuweisen, dass die Be-
kanntgabe mit Wirkung für und gegen alle Miterben erfolgt.“ 
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13. In § 155 wird Satz 2 wie folgt gefasst: 

„Soweit der Gegenstand der Feststellung einer Erbengemeinschaft in Vertretung der 
Miterben zuzurechnen ist, sind § 352 der Abgabenordnung und § 48 der Finanzge-
richtsordnung entsprechend anzuwenden.“. 

14. Nach § 156 wird folgender Sechster Abschnitt eingefügt: 

„Sechster Abschnitt 
Vorschriften für die Bewertung von Grundbesitz für die Erbschaftsteuer 

nach dem [einsetzen: Tag des Inkrafttretens des vorliegenden Änderungsgesetzes]“ 

A. 
Allgemeines 

§ 157 Feststellung von Grundbesitzwerten 

(1) Grundbesitzwerte werden unter Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse und 
der Wertverhältnisse zum Besteuerungszeitpunkt festgestellt. § 29 Abs. 2 und 3 gilt 
sinngemäß. 

(2) Für die wirtschaftlichen Einheiten des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens 
und für Betriebsgrundstücke im Sinne des § 99 Abs. 1 Nr. 2 sind die Grundbesitzwerte 
unter Anwendung der §§ 158 bis 175 zu ermitteln. 

(3) Für die wirtschaftlichen Einheiten des Grundvermögens und für Betriebsgrundstü-
cke im Sinne des § 99 Abs. 1 Nr. 1 sind die Grundbesitzwerte unter Anwendung der §§ 
159 und 176 bis 187 zu ermitteln. § 70 gilt mit der Maßgabe, dass der Anteil des Eigen-
tümers eines Grundstücks an anderem Grundvermögen (z. B. an gemeinschaftlichen 
Hofflächen oder Garagen) abweichend von Absatz 2 Satz 1 dieser Vorschrift in das 
Grundstück einzubeziehen ist, wenn der Anteil zusammen mit dem Grundstück genutzt 
wird. § 20 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. 

B. 
Land- und forstwirtschaftliches Vermögen 

I. Allgemeines 

§ 158 
Begriff des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens 

(1) Land- und Forstwirtschaft ist die planmäßige Nutzung der natürlichen Kräfte des 
Bodens zur Erzeugung von Pflanzen und Tieren sowie die Verwertung der dadurch 
selbst gewonnenen Erzeugnisse. Zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen gehö-
ren alle Wirtschaftgüter, die einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft zu diesem 
Zweck auf Dauer zu dienen bestimmt sind. 
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(2) Die wirtschaftliche Einheit des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens ist der 
Betrieb der Land- und Forstwirtschaft. Wird ein Betrieb der Land- und Forstwirtschaft 
in Form einer Personengesellschaft oder Gemeinschaft geführt, sind in die wirtschaftli-
che Einheit auch die Wirtschaftsgüter einzubeziehen, die einem oder mehreren Beteilig-
ten gehören, wenn sie dem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft auf Dauer zu dienen 
bestimmt sind. 

(3) Zu den Wirtschaftsgütern, die der wirtschaftlichen Einheit Betrieb der Land- und 
Forstwirtschaft zu dienen bestimmt sind, gehören insbesondere 

1. der Grund und Boden, 
2. die Wohn- und Wirtschaftsgebäude, 
3. die stehenden Betriebsmittel, 
4. der normale Bestand an umlaufenden Betriebsmitteln, 
5. die immateriellen Wirtschaftsgüter. 

Als normaler Bestand an umlaufenden Betriebsmitteln gilt ein solcher, der zur gesicher-
ten Fortführung des Betriebs erforderlich ist. 

(4) Zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen gehören nicht: 

1. Grund und Boden sowie Gebäude und Gebäudeteile, die nicht land- und forstwirt-
schaftlichen Zwecken zu dienen bestimmt sind, 

2. Kleingartenland und Dauerkleingartenland, 
3. bewegliche Wirtschaftsgüter, die zwar land- und forstwirtschaftlichen Zwecken zu 

dienen bestimmt sind, jedoch überwiegend für andere Zwecke entgeltlich überlas-
sen werden oder überwiegend zur Erbringung von Dienstleistungen verwendet 
werden, 

4. Geschäftsguthaben, Wertpapiere und Beteiligungen, 
5. über den normalen Bestand hinausgehende Bestände an umlaufenden Betriebsmit-

teln, 
6. Tierbestände oder Zweige des Tierbestands und die hiermit zusammenhängenden 

Wirtschaftsgüter (z. B. Gebäude und abgrenzbare Gebäudeteile mit den dazugehö-
renden Flächen, Betriebsmittel), wenn die Tiere weder zur landwirtschaftlichen 
Nutzung noch nach § 174 Abs. 2 zu den übrigen land- und forstwirtschaftlichen 
Nutzungen gehören. Die Zugehörigkeit der landwirtschaftlich genutzten Flächen 
zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen wird hierdurch nicht berührt, 

7. Geldforderungen und Zahlungsmittel, 
8. Pensionsverpflichtungen. 

(5) Verbindlichkeiten gehören zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen, soweit 
sie nicht in unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang mit den in Absatz 4 genann-
ten Wirtschaftsgütern stehen. 

§ 159 
Abgrenzung land- und forstwirtschaftlich genutzter Flächen zum Grundvermögen 
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(1) Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen sind dem Grundvermögen zuzurech-
nen, wenn nach ihrer Lage, den im Besteuerungszeitpunkt bestehenden Verwertungs-
möglichkeiten oder den sonstigen Umständen anzunehmen ist, dass sie in absehbarer 
Zeit anderen als land- und forstwirtschaftlichen Zwecken, insbesondere als Bauland, In-
dustrieland oder Land für Verkehrszwecke, dienen werden. 

(2) Bildet ein Betrieb der Land- und Forstwirtschaft die Existenzgrundlage des Betriebs-
inhabers, so sind dem Betriebsinhaber gehörende Flächen, die von einer Stelle aus ord-
nungsgemäß nachhaltig bewirtschaftet werden, dem Grundvermögen nur dann zuzu-
rechnen, wenn mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass sie spätestens nach 
zwei Jahren anderen als land- und forstwirtschaftlichen Zwecken dienen werden. 

(3) Flächen sind stets dem Grundvermögen zuzurechnen, wenn sie in einem Bebau-
ungsplan als Bauland festgesetzt sind, ihre sofortige Bebauung möglich ist und die Be-
bauung innerhalb des Plangebiets in benachbarten Bereichen begonnen hat oder schon 
durchgeführt ist. Satz 1 gilt nicht für die Hofstelle und für andere Flächen in unmittelba-
rem räumlichem Zusammenhang mit der Hofstelle bis zu einer Größe von insgesamt ei-
nem Hektar. 

§ 160 
Betrieb der Land- und Forstwirtschaft 

(1) Ein Betrieb der Land- und Forstwirtschaft umfasst 
1. den Wirtschaftsteil, 
2. die Betriebswohnungen und 
3. den Wohnteil. 

(2) Der Wirtschaftsteil eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft umfasst 

1. die land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen: 
a) die landwirtschaftliche Nutzung, 
b) die forstwirtschaftliche Nutzung, 
c) die weinbauliche Nutzung, 
d) die gärtnerische Nutzung, 
e) die übrigen land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen, 

2. die Nebenbetriebe, 

3. die folgenden nicht zu einer Nutzung nach Nummer 1 und 2 gehörenden Wirt-
schaftsgüter: 

a) Abbauland, 
b) Geringstland, 
c) Unland. 

Art und Umfang der einzelnen Nutzungen werden durch Rechtsverordnung festgelegt. 

(3) Nebenbetriebe sind Betriebe, die dem Hauptbetrieb zu dienen bestimmt sind und 
nicht einen selbständigen gewerblichen Betrieb darstellen. 
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(4) Zum Abbauland gehören die Betriebsflächen, die durch Abbau der Bodensubstanz 
überwiegend für den Betrieb der Land- und Forstwirtschaft nutzbar gemacht werden 
(Sand-, Kies-, Lehmgruben, Steinbrüche, Torfstiche und dergleichen). 

(5) Zum Geringstland gehören die Betriebsflächen geringster Ertragsfähigkeit, für die 
nach dem Bodenschätzungsgesetz keine Wertzahlen festzustellen sind. 

(6) Zum Unland gehören die Betriebsflächen, die auch bei geordneter Wirtschaftsweise 
keinen Ertrag abwerfen können. 

(7) Im Ganzen verpachtete Betriebe der Land- und Forstwirtschaft oder Stückländereien 
bilden jeweils eine gesonderte wirtschaftliche Einheit. Stückländereien sind einzelne 
land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen, bei denen die Wirtschaftsgebäude oder 
die Betriebsmittel oder beide Arten von Wirtschaftsgütern nicht dem Eigentümer des 
Grund und Bodens gehören. 

(8) Betriebswohnungen sind Wohnungen einschließlich des dazu gehörigen Grund und 
Bodens, die einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft zu dienen bestimmt, aber nicht 
dem Wohnteil zuzurechnen sind. 

(9) Der Wohnteil eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft umfasst die Gebäude und 
Gebäudeteile, die dem Inhaber des Betriebs, den zu seinem Haushalt gehörenden Fami-
lienangehörigen und den Altenteilern zu Wohnzwecken dienen. 

§ 161 
Bewertungsstichtag 

(1) Für die Größe des Betriebs, für den Umfang und den Zustand der Gebäude sowie für 
die stehenden Betriebsmittel sind die Verhältnisse im Besteuerungszeitpunkt maßge-
bend. 

(2) Für die umlaufenden Betriebsmittel ist der Stand am Ende des Wirtschaftsjahres 
maßgebend, das dem Besteuerungszeitpunkt vorangegangen ist. 

§ 162 
Bewertung 

(1) Bei der Ermittlung des Werts des Wirtschaftsteils ist der gemeine Wert zu Grunde 
zu legen. Dabei ist davon auszugehen, dass der Erwerber den Betrieb der Land- und 
Forstwirtschaft fortführt. Der Wert des Wirtschaftsteils ist grundsätzlich im Ertrags-
wertverfahren nach § 163 zu ermitteln. Dabei darf ein Mindestwert nicht unterschritten 
werden (§ 164). Die land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen, die Nebenbetriebe, das 
Abbau-, Geringst- und Unland sind jeweils gesondert zu bewerten. 
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(2) Der Wert des Wirtschaftteils für einen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft im 
Sinne des § 160 Abs. 7 wird nach § 164 ermittelt. 

(3) Werden ein Betrieb der Land- und Forstwirtschaft oder Teile eines Betriebs (wesent-
liche Betriebsgrundlagen, Anteil am Betrieb im Sinne des § 13 Abs. 7 in Verbindung 
mit § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes oder eines Anteils daran) 
innerhalb eines Zeitraums von 20 Jahren nach dem Besteuerungszeitpunkt veräußert, er-
folgt die Bewertung mit dem Liquidationswert nach § 166. Als Veräußerung gilt auch 
die Aufgabe des Betriebs. Gleiches gilt, wenn wesentliche Wirtschaftsgüter veräußert, 
entnommen oder dauerhaft dem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft nicht mehr zu 
dienen bestimmt sind. 

§ 163 
Ermittlung der Wirtschaftswerte 

(1) Bei der Ermittlung der jeweiligen Wirtschaftswerte ist von der nachhaltigen Ertrags-
fähigkeit land- und forstwirtschaftlicher Betriebe auszugehen. Die Ertragsfähigkeit ist 
der gemeinhin bei ordnungsmäßiger Bewirtschaftung nachhaltig erzielbare Reingewinn 
abzüglich eines Lohnansatzes für nicht entlohnte Arbeitskräfte. Dabei sind alle Umstän-
de zu berücksichtigen, die bei einer Selbstbewirtschaftung den Wirtschaftserfolg beein-
flussen. Die Ermittlung des nutzungsartbezogenen Reingewinns wird durch Rechtsver-
ordnung geregelt. 

(2) Der Reingewinn nach Absatz 1 ist unter Berücksichtigung eines Zinssatzes zu kapi-
talisieren. Der Zinssatz wird durch Rechtsverordnung bestimmt. 

(3) Für die landwirtschaftliche, die forstwirtschaftliche, die weinbauliche, die gärtneri-
sche Nutzung bzw. Nutzungsteile und die flächengebundenen übrigen land- und forst-
wirtschaftlichen Nutzungen ist der jeweils maßgebliche Wirtschaftswert mit Hilfe eines 
Hektarwerts zu bestimmen. Der aus dem kapitalisierten Reingewinn jeweils errechnete 
Hektarwert einer Nutzung ist mit der Eigentumsfläche des Betriebs zum Besteuerungs-
zeitpunkt zu vervielfältigen, die dieser Nutzung zuzurechnen ist. 

(4) Für jede der übrigen land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen, die nicht flächenab-
hängig sind, für jeden Nebenbetrieb und das Abbauland ist der durch Rechtsverordnung 
jeweils festgesetzte Wirtschaftswert anzusetzen. 

(5) Für Geringstland gilt abweichend von Absatz 1 ein pauschaler Reingewinn von 100 
Euro je Hektar. Zur Ermittlung des Wirtschaftswerts des Geringstlandes ist dieser mit 
der Eigentumsfläche des Betriebs zum Besteuerungszeitpunkt zu vervielfältigen. 

(6) Für Unland gilt abweichend von Absatz 1 ein Wirtschaftswert von 0 Euro. 

(7) Die Hofflächen und die Flächen der Wirtschaftsgebäude sind dabei anteilig in die 
einzelnen Nutzungen einzubeziehen. Wirtschaftswege, Hecken, Gräben, Grenzraine und 
dergleichen sind in die Nutzung einzubeziehen, zu der sie gehören; dies gilt auch für 





























Begründung: 

I. Allgemeiner Teil 

Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 7. November 2006 ( 1 BvL 10/02; 
BVerfGE 117, 1) war die bisherige Erhebung der Erbschaftsteuer mit einheitlichen Steuersät-
zen auf den Wert des Erwerbs mit dem Grundgesetz deshalb unvereinbar, weil sie an Steuer-
werte anknüpft, deren Ermittlung bei wesentlichen Gruppen von Vermögensgegenständen, 
nämlich Betriebsvermögen, Grundvermögen, Anteilen an Kapitalgesellschaft und land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben, den Anforderungen des Artikel 3 Abs. 1 des Grundgesetzes 
(GG) nicht genügte. Der Gesetzgeber wurde durch diesen Beschluss verpflichtet, spätestens 
bis zum 31. Dezember 2008 eine Neuregelung zu treffen. 

1. Zielsetzung 

Der Gesetzgeber lässt sich bei der notwendigen Neuordnung des Erbschaft- und Schenkungs-
teuergesetzes von folgenden Überlegungen leiten: 

• Das Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht wird auch künftig einen erheblichen Beitrag 
dazu leisten können, durch die Besteuerung die Chancengerechtigkeit in der Gesell-
schaft zu erhöhen. 

• Das Aufkommen der Erbschaft- und Schenkungsteuer wird durch die Reform nicht we-
sentlich verändert. 

• Deutlich höhere persönliche Freibeträge sorgen dafür, dass nicht mehr Steuerpflichtige 
als bisher von der Steuer belastet werden. Dies gilt insbesondere für Vermögensüber-
gänge im engen familiären Umfeld. Wer Vermögen von den Großeltern, Eltern oder 
dem Ehepartner übertragen bekommt, wird in den meisten Fällen keine Steuer zahlen 
müssen. Damit wird auch sichergestellt, dass übergehendes Vermögen in etwa in Höhe 
des durchschnittlichen Werts eines Einfamilienhauses freigestellt wird. 

• Höchste Vermögen und Vermögensübertragungen außerhalb des engen familiären Um-
felds leisten künftig einen höheren Beitrag zum Steueraufkommen. 

• Durch zielgenaue Verschonungsregelungen wird das in besonderer Weise dem Ge-
meinwohl dienende Vermögen angemessen begünstigt. Deshalb werden diejenigen Un-
ternehmen von der Steuer entlastet, bei denen im Zuge des Betriebsübergangs die Ar-
beitsplätze weitestgehend gesichert werden. Denn gerade in Deutschland mit seinen vie-
len kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie bedeutenden Familienunterneh-
men stellt der Unternehmensübergang im Erbfall häufig auch für die Beschäftigten eine 
kritische Phase dar. 

• Gemeinwohlgründe sprechen auch für Verschonungsregelungen für land- und forstwirt-
schaftliches Vermögen bzw. für zu Wohnzwecken vermietete Immobilien, deren Bedeu-
tung vor dem Hintergrund des gewachsenen ökologischen Bewusstseins bzw. für die 
Versorgung breiter Bevölkerungsschichten mit Wohnraum deutlich wird. 

Das Gesetz passt die Bewertung der einzelnen Vermögensklassen entsprechend den Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts im Verhältnis zueinander an. Dabei wird die Bewertung von 
Betriebsvermögen, Grundvermögen, Anteilen an Kapitalgesellschaften und land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieben einheitlich am gemeinen Wert als dem maßgebenden Bewertungs-
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7. Bürokratiekosten 
lfd. Nr. Vorschrift Informationspflicht Bürokratiekosten in EUR für Fallzahl Periodizität Herkunft in % 

Bürger Unternehmen Verwaltung (Unternehmen) (Unternehmen) A B C 
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz 

1 *) § 13a Abs. 1 ErbStG Antrag auf Anwendung des branchenbezogenen 
Tariflohnidexes 8.075 1.000 1,00 0 0 100 

2 § 13a Abs. 6 Satz 1 
ErbStG 

Berechnung der Steuer und Anzeige bei Änderung der 
Voraussetzung für begünstigtes Vermögen 96.900 1.000 1,00 0 0 100 

3 *) § 13a Abs. 6 Satz 2 
ErbStG 

Anzeigepflicht für Erwerber bei Änderung der 
Verhältnisse 5.700 1.000 1,00 0 0 100 

4 *) § 13a Abs. 8 ErbStG Nachweis der Voraussetzungen der Begünstigung in 
bestimmten Fällen 10.450 1.000 1,00 0 0 100 

5 § 13b Abs. 1 Nr. 1 ErbStG Gesonderte Aufzeichnung des begünstigten land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögens 350.075 11.000 1,00 0 0 100 

6 § 13b Abs. 1 Nr. 1 ErbStG Gesonderte Aufzeichnung des begünstigten 
Betriebsvermögens und begünstigter Anteile an 222.775 7.000 1,00 0 0 100 
Kapitalgesellschaften 

7 § 13c ErbStG Nachweis der Voraussetzungen für die Steuerbefreiung 
für zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke . 0 0 100 

8 § 15 Abs. 3 ErbStG Antrag auf besondere Versteuerung, Erweiterung um 
Lebenspartner . 0 0 100 

9 § 30 Abs. 3 ErbStG Veränderung der Anzeigepflicht . 0 0 100 

10 § 31 Abs. 3 ErbStG Wahlrecht der Finanzbehörde zur Anforderung einer 
Steuererklärung, Erweiterung um Lebenspartner . 0 0 100 

Bewertungsgesetz 
11 § 11 Abs. 2 BewG Bewertung von Anteilen an Kapitalgesellschaften 

erfordert neue Daten . 0 0 100 

Anwendungsvorschrift 
12 *) Artikel 3 

(Anwendungsvorschrift) 
Antrag auf Anwendung des bisher geltenden Rechtes 
in bestimmten Fällen 33.250 1.000 1,00 0 0 100 

13 Artikel 3 
(Anwendungsvorschrift) 

Antrag auf Anwendung des bisher geltenden Rechtes 
in bestimmten Fällen . 0 0 100 

Summe (gerundet) . 670.000 . 

interm
ationa

E
U

-E
bene

national 

Für diese Bürokratiekosten erfolgte mangels statistischer Daten zur Abschätzung der Fallzahl eine Ersatzquantifizierung je 1.000 Fälle. Diese Bürokratiekosten sind in den *) Summen nicht enthalten. 

Hinweis: Die Darstellung mit einem Punkt bedeutet lediglich, dass eine Quantifizierung mit vertretbarem Aufwand nicht möglich ist, z.B. weil keine Daten vorhanden sind. Daraus kann nicht geschlossen 
werden, dass die Informationspflichten nicht zu bürokratischen Be-/Entlastungen führen. 



II. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz) 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 

Die Inhaltsübersicht erleichtert die Übersicht und Orientierung bei der Gesetzesanwendung. 

Zu Nummer 2 (§ 3) 

Zu Buchstabe a (Absatz 1 Nr. 1) 

In dem am 1. April 1998 in Kraft getretenen Erbrechtsgleichstellungsgesetz vom 
16. Dezember 1997 (BGBl. I S. 2968) wurden die §§ 1934a bis 1934e BGB ersatzlos gestri-
chen. In Erbfällen ab diesem Datum kann ein Erbersatzanspruch des nichtehelichen Kindes 
nicht mehr entstehen und der entsprechende Steuertatbestand nicht mehr erfüllt werden. 

Zu Buchstabe b (Absatz 2) 

Zu Doppelbuchstabe aa (Nummer 4) 

Abfindungen im Zusammenhang mit einem Erbersatzanspruch können noch immer steuer-
rechtliche Wirkung entfalten. Deshalb wird hier – im Gegensatz zu § 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG, 
vgl. Buchstabe a – das Tatbestandsmerkmal nicht gestrichen. Wenn bei einem Vertrag zu-
gunsten Dritter der Dritte das aus dem Vertrag erworbene Recht zurückweist, gilt das Recht 
rückwirkend als nicht erworben (§ 333 BGB). Erhält der Dritte dafür eine Abfindung, soll er 
dieses Vermögen als vom Erblasser kommend versteuern. Damit wird eine Besteuerungslücke 
geschlossen. Entsprechend sollen auch alle anderen Abfindungen als steuerbar behandelt wer-
den, die einem Erwerber anstelle eines ausgeschlagenen oder zurückgewiesenen nach § 3 
Abs. 1 Nr. 2 oder 3 ErbStG steuerbaren Erwerbs, z.B. einer Schenkung auf den Todesfall, 
gewährt werden. 










































































